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Ein Morbus Sudeck darf im Rahmen der 
ärztlichen Aufklärung nicht als vegetative 
Reizerscheinung verharmlost werden. Das 
hat das Oberlandesgericht (OLG) Dresden 
entschieden. Im vorliegenden Fall hatte 
sich eine Patienten wegen persistierender 
Schmerzen am rechten Knie zum wieder-
holten Mal einer Arthroskopie unterzogen. 
Nach der letzten Behandlung litt sie unter 
zunehmenden Schmerzen und Bewe-
gungseinschränkungen, die später als 
Morbus Sudeck diagnostiziert wurden. 
Die Patientin, die inzwischen auf den 
Rollstuhl angewiesen ist, verklagte ihren 
Arzt auf Schmerzensgeld. Ihrer Ansicht 
nach stellte sowohl die Durchführung der 
Arthroskopie mangels Indikation als auch 
die Nachbehandlung durch Anlegen eines 
Gipsverbandes einen groben Behand-
lungsfehler dar. Außerdem habe der Arzt 
sie nicht angemessen aufgeklärt. 

Das Landgericht wies die Klage ab. 
Zwar habe der Arzt die Patientin unzurei-
chend über Behandlungsalternativen und 
die Risiken des Eingriffs aufgeklärt. So 
habe dieser die mit einem Morbus Sudeck 
einhergehenden Beeinträchtigungen ver-
harmlosend als „vegetative Reizerschei-
nung“ dargestellt. Gleichwohl sei der Ein-
griff nicht rechtswidrig, weil der vom Arzt 
erhobene Einwand der hypothetischen 
Einwilligung greife. Der Arzt hafte nicht 
für eine unzureichende Aufklärung, wenn 
er beweisen könne, dass die Patientin auch 
bei ordnungsgemäßer Aufklärung in den 
vorgenommenen Eingriff eingewilligt hät-
te. Nach Meinung des Landgerichts und 
auch des OLG hat sich die Frau in keinem 
plausiblen Entscheidungskonflikt befun-
den. Denn die Alternative einer konserva-
tiven Therapie sei ein stationärer Aufent-
halt gewesen, den die Frau im Hinblick 

auf ihre Haushaltssituation mit fünf klei-
nen Kindern und einem über die Woche 
abwesenden Ehemann kategorisch abge-
lehnt hatte. Zudem sei die Klägerin von 
ihren vorbehandelnden Ärzten nach eige-
nem Bekunden ordnungsgemäß über die 
Gefahr des Auftretens eines Morbus Su-
deck nach einer Arthroskopie aufgeklärt 
worden. Der Umstand, dass die Patientin 
selbst unter dem Eindruck einer drohen-
den Gehunfähigkeit einen stationären 
Aufenthalt abgelehnt habe, lasse darauf 
schließen, dass sie auch bei nochmaliger 
Aufklärung über das Risiko eines Morbus 
Sudeck durch den Arzt, der sie zuletzt be-
handelte, einen stationären Aufenthalt ab-
gelehnt hätte. Angesichts dessen riet das 
OLG zu einer Rücknahme der Berufung, 
die zwei Gerichtsgebühren spare.
OLG Dresden, Beschluss vom 2. Oktober 
2019, Az.: 4 U 1141/19 RAin Barbara Berner

Rechtsreport

Morbus Sudeck darf nicht verharmlost werden

Teilweise wird von Versicherungen ausge-
führt, dass bereits anhand der Pluralbil-
dung in der Leistungsbeschreibung „Ein-
bringung von Arzneimitteln in einen pa-
renteralen Katheter“ sich erkennen lasse, 
dass innerhalb dieser Leistung auch das 
Einbringen mehrerer Arzneimittel enthal-
ten sei. Die Nr. 261 GOÄ sei also für alle 
im zeitlichen Zusammenhang erfolgenden 
Einbringungen von Arzneimitteln einmal 
berechnungsfähig.

Die Leistungslegende der Nr. 261 GOÄ 
lautet: „– Einbringung von Arzneimitteln 
in einen parenteralen Katheter –. Die 
Leistung nach Nr. 261 GOÄ ist im Zusam-
menhang mit einer Anästhesie/Narkose 
nicht berechnungsfähig für die Einbrin-
gung von Anästhetika, Anästhesieadju-
vantien und Anästhesieantidoten. Wird die 
Leistung nach Nr. 261 GOÄ im Zusam-
menhang mit einer Anästhesie/Narkose 
berechnet, ist das Medikament in der 
Rechnung anzugeben.“ Eine Begrenzung 
der Abrechnung der Nr. 261 GOÄ auf ein-

mal je Sitzung ist der Leistungslegende 
nicht zu entnehmen. 

Im Satz 1 der Allgemeinen Bestim-
mungen des Kapitels C II. „Blutentnah-
men, Injektionen, Infiltrationen…“ wird 
ausgeführt, dass die Leistungen nach den 
Nummern 252 bis 258 und 261 nicht 
mehrfach berechnungsfähig sind, wenn 
anstelle einer Mischung mehrere Arznei-
mittel bei liegender Kanüle im zeitlichen 
Zusammenhang nacheinander verabreicht 
werden. Der zeitliche Zusammenhang 
wird nur für den Fall formuliert, wenn an-
stelle einer Mischung mehrere Arzneimit-
tel bei liegender Kanüle im zeitlichen 
 Zusammenhang nacheinander verabreicht 
werden, d.h. in direkter zeitlicher Folge 
(s. auch Kommentar zur GOÄ nach Hoff-
mann zu den Allgemeinen Bestimmungen 
des Kapitels C II.). Diese Allgemeine Be-
stimmung schränkt somit eine Mehrfach-
berechnung der Leistung nach Nr. 261 
GOÄ nur auf die vorgenannte Konstella-
tion ein. Wollte der Verordnungsgeber die 

Leistungslegende so zu verstehen wissen, 
dass Nr. 261 im zeitlichen Zusammen-
hang oder in einer Sitzung oder wäh-
rend eines Arzt-Patienten-Kontaktes nicht 
mehrfach berechnungsfähig sein soll, so 
würde der Satz 1 in den Allgemeinen Be-
stimmungen keinen Sinn ergeben bzw. 
wäre entbehrlich. Hier wurde aber expli-
zit eine bestimmte Konstellation – näm-
lich die Injektion von mehreren Arz -
neimitteln anstelle einer Mischung, die 
nacheinander verabreicht werden – be-
nannt. Weitere Einschränkungen in Be-
zug auf einen bestimmten Zeitraum wer-
den in der Leistungslegende und den 
 Allgemeinen Bestimmungen nicht vor -
genommen. Die Leistung nach Nr. 261 
GOÄ ist somit im Zusammenhang mit ei-
ner Narkose/Anästhesie dann mehrfach 
berechnungsfähig, wenn es sich nicht um 
Anästhetika, Anästhesieadjuvantien oder 
Anästhesieantidote handelt und wenn die 
Injektionen zeitlich getrennt voneinander 
erfolgt sind. Dr. Beate Heck

GOÄ-Ratgeber

Mehrfachberechnung der Nr. 261 GOÄ während einer Anästhesie/
Narkose
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Die Deutsche Diabetes Gesellschaft 
(DDG) hat Empfehlungen für Ärz-
tinnen und Ärzte zum Diabetes-Ma-
nagement bei COVID-19 zusam-
mengestellt. Insbesondere Frauen 
mit einem Schwangerschaftsdiabe-
tes, Menschen mit Typ-1-Diabetes 
und Patienten mit Komorbiditäten 
sollten laut der Handlungsempfeh-
lung bei COVID-19 hinsichtlich ih-
res Diabetes engmaschig betreut 
werden. Die Autorinnen und Auto-
ren betonen die möglichen Wech-
selwirkungen von antidiabetischen 
und antiviralen Medikamenten so-
wie eventuelle Nebenwirkungen 
oraler Antidiabetika.

„Im Falle eines schweren Krank-
heitsverlaufs bei COVID-19 ist an-
zuraten, eine eventuell vorbeste-
hende orale Medikation durch eine 
Insulinbehandlung zu ersetzen“, rät 
Prof. Dr. med. Jochen Seufert, Lei-
ter der Abteilung Endokrinologie 

Diabetes
Handlungsempfehlungen zur Versorgung von Zuckerkranken mit COVID-19

und Diabetologie am Universitäts-
klinikum Freiburg und Mitautor der 
Handlungsempfehlung. Insulin ge-
he weniger mit Komplikationen wie 
Ketoazidose oder Laktatazidose 
einher und sei zudem besser mit an-
tiviralen Medikamenten wie Hy-
droxychloroquin kombinierbar. 

Bei Fieber sowie eingeschränk-
ter Nahrungs- und Flüssigkeitsauf-
nahme empfehlen die DDG-Exper-
tinnen und -Experten, eine beste-
hende Therapie mit SGLT2-Inhibi-
toren oder Dapagliflozin bei Typ-

1-Diabetes vorerst auszusetzen. 
Idealerweise sollte der Blutgluko-
sewert von infizierten Diabetespa-
tienten zwischen 70 und 180 mg/dl 
oder 3,9 und 10 mmol/dl und der 
Langzeitblutzuckerwert HbA1c un-
ter 7,5 liegen.

Bei intensivmedizinisch betreu-
ten Patienten sei ein Blutzuckerwert 
zwischen 140 und 180 mg/dl bezie-
hungsweise 7,8 bis 10 mmol/dl an-
zustreben. Der Blutdruck sollte so-
wohl bei milden sowie schweren 
Verläufen 135/85 mmHg möglichst 
nicht übersteigen.

Die DDG empfiehlt zudem, alle 
an COVID-19 erkrankten Personen 
auf einen nicht-bekannten Diabetes 
zu untersuchen. So könnten die be-
handelnden Ärzte ausschließen, 
dass es zu stoffwechselbedingten 
Komplikationen im Krankheitsver-
lauf kommt und rechtzeitig gegen-
lenken. hil

Empfohlen wird ei-
ne gute Blutzu-
ckereinstellung 
und eine Überwa-
chung von Anzei-
chen für eine Ketoa-
zidose oder Laktata-
zidose sowie des 
Blutdrucks.
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